
SEPA: Einfach und schnell in Europa.
Mit SEPA wird der Zahlungsverkehr in Europa noch 
einfacher und sicherer.

Sparkasse

Sparkassen-Finanzgruppe



Grenzenloser 
Euro-Zahlungsverkehr mit SEPA
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Der Zahlungsverkehr in Deutschland 

und Europa wird sich in den kommenden 

Jahren verändern. Die Single Euro Pay-

ments Area, kurz SEPA genannt, macht 

Ihren grenzüberschreitenden Euro-Zah-

lungsverkehr einfacher, sicherer und 

schneller. Überweisungen, Lastschriften 

und Kartenzahlungen werden europa-

weit standardisiert – ein einheitlicher 

europäischer Zahlungsverkehrsraum 

entsteht. In 31 Staaten Europas werden 

ab 2008 schrittweise neue Zahlungs-

verkehrsverfahren eingeführt, die nicht 

nur für Euro-Zahlungen ins europäische 

Ausland genutzt werden können, son-

dern auch für inländische Transaktionen. 

Mit SEPA können Sie also Ihren gesamten 

Euro-Zahlungsverkehr bequem über das 

Geschäftskonto bei Ihrer Sparkasse oder 

Landesbank abwickeln.

Für Sie als Kunden der Sparkassen-

Finanzgruppe bedeutet die Einführung 

der SEPA eine 

• Vereinfachung,

• Beschleunigung und

•  Effizienzsteigerung der Verarbeitungs-

prozesse

Ihres Euro-Zahlungsverkehrs. 

Die Sparkassen-Finanzgruppe gehört mit 

einem Marktanteil von zehn Prozent am 

gesamten europäischen Zahlungsverkehr 

zu den Marktführern in diesem Bereich. 

Ab Januar 2008 wird Ihr Geschäftskonto 

bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank 

ganz automatisch zum „Europakonto“. 

Sie profitieren dann direkt von unserem 

leistungsstarken SEPA-Serviceangebot.

Ihre SEPA-Vorteile bei der Sparkasse 
im Überblick:
•  einheitliche Produkte für Europa und

Deutschland

•  einheitliches Datenformat

•  einfache und kostengünstige 

Transaktionen

•  sichere und schnelle Abwicklung Ihrer

Zahlungen durch einen europäischen 

Marktführer

Selbstverständlich können Sie als Kun-

den der Sparkassen-Finanzgruppe auch 

weiterhin alle bisherigen Zahlverfahren 

nutzen. Die wichtigsten Veränderungen 

durch SEPA haben wir in dieser Broschüre 

für Sie zusammengestellt. 
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Die IBAN hat je nach Land 

eine feste Länge, z.B. in 

Deutschland einheitlich 

22 Stellen. 

Der BIC hat maximal 

elf Stellen.

Länderkennzeichen, 

zwei Stellen.

Prüfziffer, 

zwei Stellen.

Bankleitzahl,

acht Stellen.

Kontonummer, 

zehn Stellen.

Bankkürzel, 

vier Stellen.

Länderkennzeichen, 

zwei Stellen.

Filialkennung, 

zwei oder fünf Stellen.

Der Standard für Europa:
IBAN und BIC 

Damit der SEPA-Euro-Zahlungsverkehrs-

raum funktionieren kann, müssen ein-

heitliche, neue „Spielregeln“ eingeführt 

werden. Vielleicht sind Ihnen diese durch 

die Nutzung der EU-Standardüberweisung 

bereits bekannt und vertraut. In Zukunft 

werden europaweit einheitliche Konto-

identifikationsmerkmale für SEPA-Zah-

lungen gelten: IBAN und BIC.

IBAN steht für „International Bank 

Account Number“. Sie ist eine standardi-

sierte internationale Bankkontonummer, 

die im Rahmen von SEPA für nationale 

und internationale Zahlungen verwen-

det wird. Die IBAN besteht aus einem 

internationalen Teil, der sich aus einem 

Länderkennzeichen und einer Prüfziffer 

zusammensetzt, sowie aus einer natio-

nalen Komponente – in Deutschland sind 

das die Bankleitzahl und die Kontonum-

mer Ihres Kreditinstituts. Die Länge der 

IBAN ist von Land zu Land unterschied-

lich. Sie ist aber auf maximal 34 alphanu-

merische Zeichen begrenzt.

BIC steht für „Bank Identifier Code“ 

und bezeichnet damit die international 

standardisierte Bankleitzahl. Dadurch 

können weltweit Kreditinstitute eindeu-

tig identifiziert werden. Der BIC, oftmals 

auch als SWIFT-Code bezeichnet, wird 

neben der IBAN als zweites Identifika-

tionsmerkmal für die Weiterleitung der 

SEPA-Zahlungen benötigt. Der BIC setzt 

sich aus acht oder elf alphanumerischen 

Stellen zusammen. Für inländische SEPA-

Zahlungen muss der BIC nicht zwingend 

angegeben werden. 

Hinweis: Für einen einfachen und schnel-

len grenzüberschreitenden Zahlungsver-

kehr empfehlen wir Ihnen, IBAN und BIC 

auf Ihren Geschäftspapieren unbedingt 

anzugeben. Ihre persönliche IBAN und 

Ihren BIC finden Sie übrigens auch auf 

dem Kontoauszug Ihres Geschäftsgiro-

kontos Ihrer Sparkasse oder Landesbank. 

Ihre Vorteile bei IBAN und BIC im 
Überblick:
•  einheitliche Stammdaten (IBAN und 

BIC) für alle inländischen und europä-

ischen Geschäftspartner reduzieren 

den Verwaltungsaufwand

•  einheitliche Prüfkriterien erhöhen die 

Übermittlungssicherheit Ihrer Daten

•  durch die enthaltene Prüfziffer ist es 

möglich, Überweisungen noch vor der 

Ausführung auf Richtigkeit der IBAN zu 

prüfen

Neben der Nutzung von IBAN und BIC 

wurde für die Einreichung von beleg-

losen SEPA-Zahlungen ein neues Daten-

format entwickelt. Mehr Informationen 

hierzu finden Sie auf der Seite 9.

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)
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SEPA-Überweisung

Mit der SEPA-Überweisung werden Euro-

Zahlungen innerhalb der 31 Teilnehmer-

staaten standardisiert. Schnell, einfach 

und kostengünstig kann die SEPA-Über-

weisung ab dem 28. Januar 2008 in 

Deutschland bei Ihrer Sparkasse oder 

Landesbank genutzt werden. Das be-

deutet für Sie als Kunden der Sparkas-

sen-Finanzgruppe, dass Sie ab diesem 

Zeitpunkt – ohne Umstellungsaufwand 

und Kosten – SEPA-Zahlungen auf Ihrem 

Geschäftsgirokonto empfangen und 

mittels SEPA-Überweisungsvordruck 

Zahlungen einreichen können.

Alles, was Sie für eine SEPA-Überweisung 

benötigen, sind IBAN und BIC des Emp-

fängers. Und das unabhängig davon, ob 

der Empfänger in Spanien, Griechenland 

oder Deutschland seinen Sitz hat. Denn 

die SEPA-Überweisung kann auch für in-

ländische Zahlungen genutzt werden. Die 

Nutzung der SEPA-Verfahren ist für alle 

Zahlungen in Euro möglich. Das heißt, 

für Zahlungen nach Dänemark in Euro 

können Sie die SEPA-Überweisung nut-

zen, für Zahlungen in Dänischen Kronen 

nutzen Sie bitte den Zahlungsauftrag im 

Außenwirtschaftsverkehr. 

Neu an der SEPA-Überweisung ist auch 

die Schnelligkeit. Bis Ende 2011 erfolgt 

die Gutschrift des Überweisungsbetrages 

innerhalb von drei* Geschäftstagen nach 

Auftragsannahme. Ab Januar 2012 werden 

wir Ihre SEPA-Zahlungen dann sogar von 

einem* auf den anderen Geschäftstag 

komplett abwickeln – europaweit ver-

steht sich! 

Die Funktionalitäten der SEPA-Überwei-

sung im Onlinebanking werden Ihnen ab 

Mitte 2008 zur Verfügung stehen. Ab die-

sem Zeitpunkt bieten wir Ihnen dann 

noch mehr Leistungen rund um die SEPA-

Überweisung. Denn dann werden auch 

Eil- und Terminüberweisungen über die 

Ländergrenzen Europas hinweg möglich 

sein – ganz bequem per Onlinebanking.
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Checkliste für die SEPA-Überweisung:
•  Nutzung von BIC und IBAN statt Konto-

nummer und Bankleitzahl

•  Auftragswährung ist immer Euro

•  Nutzung des XML-basierten SEPA-

Datenformats statt des bisherigen 

DTAUS-Formats

Ihre Vorteile der SEPA-Überweisung 
im Überblick:
•  Gutschrift des Überweisungsbetrages 

innerhalb von maximal drei Tagen*

•  Verwendung für grenzüberschreitende 

und inländische Zahlungen

• keine Betragsgrenze

•  Entgeltteilung: Jeder Beteiligte zahlt 

die bei seinem Kreditinstitut anfal-

lenden Entgelte

16

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)
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Entgeltfreie Auskunft unter 0800-1234 111
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SEPA-Lastschrift

Eine Innovation im Zahlungsverkehr ist 

das neue, europäische Lastschriftver-

fahren. Waren grenzüberschreitende 

Geldeinzüge bisher nur recht umständ-

lich möglich, bringt Ihnen das SEPA-Last-

schriftverfahren eine deutlich spürbare 

Erleichterung. Und natürlich können Sie 

die SEPA-Lastschrift auch für inländische 

Transaktionen nutzen. 

Bei der Entwicklung wurde ein beson-

deres Augenmerk auf die Sicherheit 

der SEPA-Lastschrift gelegt. Um dem 

Zahlungspflichtigen ein Höchstmaß an 

Transparenz und Schutz vor unberech-

tigten Abbuchungen zu bieten, ist eine 

eindeutige Identifizierung des Zahlungs-

empfängers Pflicht. Das bedeutet für Sie 

als Einreicher von Lastschriften, dass Sie 

sich anhand des so genannten Creditor 

Identifiers, einer individuellen Identifi-

kationsnummer, eindeutig identifizieren 

müssen. Diese Nummer muss bei Erst- 

und Folgelastschrifteinreichungen ange-

geben werden. Der Creditor Identifier ist 

bei der Deutschen Bundesbank kostenfrei 

zu beantragen. Ihr Firmenkundenberater 

Ihrer Sparkasse oder Landesbank berät 

Sie hierzu gern. 

Die zweite Voraussetzung für die Ein-

reichung einer SEPA-Lastschrift ist ein 

gültiges SEPA-Mandat, also eine Einzugs-

ermächtigung des Zahlungspflichtigen. 

Nach derzeitigem Rechtsverständnis gel-

ten erteilte Einzugsermächtigungen für 

das deutsche Lastschriftverfahren nicht 

für das SEPA-Lastschriftverfahren. Wenn 

Sie also auf die SEPA-Lastschrift umstel-

len, bedarf es hier einer Erneuerung. Der 

Zahlungspflichtige muss Ihnen ein neues, 

unterschriebenes SEPA-Mandat ausstel-

len. Vordrucke bzw. Mustertexte hierfür 

werden wir Ihnen spätestens zum Start 

des SEPA-Lastschriftverfahrens zur Verfü-

gung stellen. Neu in diesem Zusammen-

hang ist auch, dass das SEPA-Mandat bei 

längerfristiger Nichtnutzung verfällt. Soll-

ten Sie das SEPA-Mandat eines Zahlungs-

pflichtigen über 18 Monate nicht nutzen, 

bedarf es ebenfalls einer Erneuerung.

Beim SEPA-Lastschriftverfahren hat der 

Zahlungspflichtige eine Widerspruchs-

frist von acht Wochen ab dem Belastungs-

datum. Für Geldeinzüge, die ohne ein 

gültiges Mandat vorgenommen wurden, 

gilt eine Widerspruchsfrist von einem 

Jahr nach Belastung des Kontos.

Das SEPA-Lastschriftverfahren wird es 

Ihnen als Firmenkunden ermöglichen, 

Ihre Zahlungsströme besser zu steuern. 

Denn bei der Einreichung einer SEPA-

Lastschrift ist es erforderlich ein exaktes 

Fälligkeitsdatum anzugeben. Für Erstlast-

schriften gilt dabei eine Vorlauffrist von 

mindestens fünf Tagen, bei Folgelast-

schriften sind es zwei Tage. Sie können 

dadurch genau kalkulieren, wann Ihnen 

die Zahlungen gutgeschrieben werden. 

Dies erleichtert Ihnen eine genaue Li-

quiditätsplanung. Zahlungspflichtigen 

Kunden der Sparkassen-Finanzgruppe 

wird die Lastschrifteinreichung ebenfalls 

im Kontoauszug bzw. im Onlinebanking 

angekündigt. Dadurch können sie für 

ausreichende Deckung auf ihrem Konto 

sorgen. 

Hinweis: Damit das SEPA-

Lastschriftverfahren 

rechtssicher abgewickelt 

werden kann, ist ein ein-

heitlicher Rechtsrahmen 

in Europa erforderlich, 

der bis November 2009 

in allen SEPA-Teilneh-

merländern umgesetzt 

sein muss. Die Sparkas-

sen-Finanzgruppe wird 

das Lastschriftverfahren 

zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt anbieten. Über 

den genauen Starttermin 

werden wir Sie informieren.
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Checkliste für die Nutzung der SEPA-
Lastschrift:
•  Abschluss der Inkassovereinbarung 

mit der ersten Inkassostelle/Hausbank

•  eindeutige Identifizierungsnummer 

(Creditor Identifier) liegt vor

•  unterschriebenes Lastschriftmandat 

des Zahlungspflichtigen liegt vor

•  Verwendung des SEPA-Datenformats 

bei der Einreichung der Lastschrift

•  Verwendung von IBAN und BIC 

des Zahlungsempfängers und des 

Zahlungspflichtigen

•  Einzug des fälligen Betrages erfolgt 

zum angegebenen Fälligkeitstermin

Ihre Vorteile des SEPA-Lastschrift-
verfahrens:
•  verbesserte Steuerung der Zahlungs-

ströme

•  europaweite Geldeinzüge von einem 

Konto

•  exakte Liquiditätsplanung bei SEPA-

Lastschriften für Zahlungsempfänger 

und Zahlungspflichtigen möglich 

•  Verwendung für grenzüberschreitende 

und inländische Lastschriften

Zahlungsempfänger
(ZE)

Zahlungspflichtiger
(ZP)

Zahlstelle
(Kreditinstitut des ZP)

1. Inkassostelle
(Kreditinstitut des ZE)

Vorabinformation
(z.B. D-14)

Initiierung Transaktion 
Vorlage D-5 bzw. D-2 
bei Zahlstelle 

Initiierung
Transaktion
(D-14 bis D-5 
bzw. D-2)

Vertragliche
Vereinbarung

Inkasso-
verein-
barung

Belastung
Zahlungs-
pflichtiger

Zahlungsverrechnung (D)

0 0

Unterschriebenes
SEPA-Mandat

1

2

3

4

4

5

Prozessschritt
Transport Mandatsinformation

D = Vereinbartes Fälligkeitsdatum 
        der SEPA-Lastschrift
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Grundsätzlich soll es ab 2008 schritt-

weise möglich sein, mit jeder Bankkarte 

an jedem europäischen Geldautomaten 

über Bargeld zu verfügen bzw. an jedem 

Händlerterminal in Europa bargeldlos zu 

bezahlen. Das ist das Ziel von SEPA im 

Bereich der Kartenzahlungen. Dabei soll 

insbesondere eine europaweit einheit-

liche Sicherheitstechnologie zum Einsatz 

kommen, die den Karteninhaber und den 

Händler vor Betrug und Kartenmissbrauch 

schützen soll.

Ihnen als Firmenkunden, der Karten-

zahlungen akzeptiert, bietet SEPA die 

Möglichkeit, Ihr Kundenpotenzial zu er-

weitern und somit Ihren Umsatz zu stei-

gern. Mit dem electronic cash-Verfahren 

der Sparkassen-Finanzgruppe sind Sie 

dafür bestens gerüstet. 

Ihre Vorteile bei SEPA-Kartenzahlungen 
im Überblick:
•  Erweiterung des Kundenpotenzials

•  Zahlungsgarantie der Kreditwirtschaft 

schützt vor Zahlungsausfällen

•  erhöhte Sicherheitsstandards schützen 

vor Betrug

Mehr Informationen zum Thema SEPA-

Kartenzahlungen haben wir in einer 

speziellen Broschüre für Sie zusammen-

gefasst. Sprechen Sie Ihren Berater 

gezielt darauf an. Wir helfen Ihnen gern 

weiter: kompetent und zuverlässig.

SEPA-Kartenzahlungen
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Die SEPA-Produkte, die ab 2008 schritt-

weise eingeführt werden, basieren auf 

einem neuen, europaweit einheitlichen 

Datenformat. Bisher wickelt jedes Land 

seine Zahlungen in einem eigenen Daten-

format ab. SEPA ändert dies. Sowohl für 

die SEPA-Überweisung als auch für das 

SEPA-Lastschriftverfahren wurde ein neu-

es Datenformat entwickelt. Ganz gleich, 

ob Sie die SEPA-Produkte für grenzüber-

schreitende oder inländische Zahlungen 

nutzen, die Einreichung der beleglosen 

Transaktionen muss im SEPA-Datenfor-

mat erfolgen. Das in Deutschland verwen-

dete DTAUS-Format kann also nicht für 

SEPA-Zahlungen genutzt werden.

Das neue SEPA-Datenformat ist ein XML-

Format und basiert auf dem ISO Standard 

20022. Bei dem für die Einreichung Ihrer 

beleglosen Zahlungsaufträge relevanten 

Kunden-Bank-Format kann es jedoch 

zwischen den Kreditinstituten zu indi-

viduellen Abweichungen beim SEPA-

Datenformat kommen. Die Sparkassen-

Finanzgruppe bietet ein vollumfängliches 

SEPA-Datenformat an, das grundsätzlich 

alle Zahlungseinreichungen unterstützt. 

Wesentlicher Vorteil dieser Spezifikation 

ist also, dass sie auch andere, gegebe-

nenfalls leistungsreduzierte Datenfor-

mate von europäischen Kreditinstituten 

verarbeiten kann. Das bedeutet für Sie 

als Firmenkunden, dass Sie selbstver-

ständlich auch alternative Spezifikati-

onen anderer Kreditinstitute in Ihre EDV 

implementieren und trotzdem Zahlungs-

aufträge bei allen Sparkassen und Lan-

desbanken einreichen können, die dort 

problemlos verarbeitet werden. 

Als Kunde der Sparkasse oder Landes-

bank können Sie somit sicher sein, dass 

Sie beim Umstieg auf die SEPA-Verfah-

ren ein zukunftsfähiges, europaweit an-

erkanntes Format verwenden, das den 

vollen Funktionsumfang der SEPA-Ver-

fahren unterstützt.

Ihre Vorteile beim SEPA-Datenformat 
der Sparkassen-Finanzgruppe im Über-
blick:
•  ein Datenformat für Zahlungen inner-

halb Europas und Deutschlands

•  die Einreichung von Aufträgen für meh-

rere Konten und/oder Ausführungs-

termine in einer Nachricht/Datei wird 

unterstützt

•  Erst-, Folge- und Einmallastschriften 

können in einer Nachricht/Datei einge-

reicht werden

•  volle Flexibilität: Problemlose Verarbei-

tung auch fremder, ggf. leistungsredu-

zierter Datenformate anderer Kreditins-

titute

Noch ein Tipp: Ausführliche Informatio-

nen zum SEPA-Datenformat der Spar-

kassen-Finanzgruppe erhalten Sie im 

Internet. Die Spezifikation inklusive der 

XML-Schemadateien sowie der tech-

nischen Beschreibungen haben wir für 

Sie kostenlos auf www.sparkasse.de/sepa 

zum Download bereitgestellt.

SEPA-Datenformat

Hinweis: Selbstverständ-

lich nehmen Sparkassen 

und Landesbanken auch 

weiterhin Ihre Zahlungs-

aufträge im bisherigen 

Datenformat entgegen.
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SEPA-Checkliste

Ab Januar 2008 wird Ihr Geschäftsgiro-

konto zum „Europakonto“. Damit Sie 

optimal für den Start des einheitlichen 

Euro-Zahlungsverkehrsraums vorbereitet 

sind, haben wir für Sie eine SEPA-Check-

liste entwickelt. So können Sie sich einen 

schnellen Überblick verschaffen, was in 

Ihrem Unternehmen noch zu tun ist, um 

von den Vorteilen der neuen SEPA-Pro-

dukte Ihrer Sparkasse oder Landesbank 

zu profitieren.

IBAN und BIC auf den Geschäftspapieren 

bzw. auf den Rechnungen angeben

IBAN und BIC von Lieferanten/Zahlungs-

pflichtigen erfragen und hinterlegen

Ist die bisherige Software SEPA-

tauglich?

 Veränderungen im Rechnungswesen 

ermitteln: Was muss im Debitoren- und 

Kreditorenmanagement angepasst 

werden?

Berücksichtigung von Prozessände-

rungen, beispielsweise bei der künf-

tigen SEPA-Lastschrift (Umstellen 

und Verwaltung der Mandate)

In welchen Datenbanken sind SEPA-

Datenelemente zu integrieren?

Notwendige Software-Updates planen, 

Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen,

Vereinbaren eines persönlichen Bera-

tungstermins bei der Sparkasse/Lan-

desbank



Wenn’s um Geld geht – Sparkasse

SEPA und Ihre Sparkasse bringen Europa 

näher zusammen – machen Sie mit! Nut-

zen Sie die Vorteile der neuen SEPA-Pro-

dukte Ihrer Sparkasse. Vereinbaren Sie 

einen Beratungstermin und optimieren 

Sie mit uns gemeinsam Ihren Euro-Zah-

lungsverkehr. Wir sind für Sie da!
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Wir informieren Sie gerne 

über unser Produktangebot 

in unseren Geschäftsstellen 

oder im Internet. 2
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